
 
 

          Ratsfraktion Bielefeld 

 

Antrag zum TOP 12 der Sitzung des Rates am 08.02.2018 

Erst- und Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. II/J37 
 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

zum TOP 12 der Ratssitzung am 08.02.2018 stellen wir folgenden Antrag: 

 
Der Beschlussvorschlag wird um einen neuen Punkt 9 ergänzt: 

Ein Viertel der vorgesehenen Wohneinheiten werden im Rahmen des öffentlich ge-
förderten sozialen Mietwohnungsbaus mit langfristiger Mietbindung vorgesehen. 
(Gemäß politischer Beschlusslage des Rates der Stadt Bielefeld: 25.06.2015 und 
17.11.2016, vgl. Drucksachen-Nr. 1333/2014-2020 und 3992/2014-2020.) 
Die Umsetzung der öffentlich geförderten sozialen Wohneinheiten wird über städte-
bauliche Verträge abgesichert. 
 
Begründung: 
Nach der Beschlussvorlage (5910/2014-2020) fehlt eine Festlegung, dass die  
Umsetzung der öffentlich geförderten sozialen Wohneinheiten über städtebauliche 
Verträge abgesichert wird. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Barbara Schmidt 
Fraktionsvorsitzende DIE LINKE 
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